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Liebe Bürgerinnen,  

liebe Bürger,
Deutschland ist seit nunmehr gut 26 Jahren 

wiedervereinigt. Am 3. Oktober 1990 ging 

ein Traum für Millionen von Deutschen in 

Erfüllung. Das Herzensanliegen der CDU – 

das Herzensanliegen des damaligen Bun-

deskanzlers Helmut Kohl – wurde eingelei-

tet. Die politische Wiedervereinigung – ein 

viele Jahrzehnte für unmöglich gehaltenes 

Ereignis – war da. 

Zwar gibt es bei der politischen Gestaltung 

solch einmaliger Ereignisse immer auch be-

rechtigte Kritikpunkte, Freude und Stolz 

über das Erreichte sollten für alle Menschen 

in Deutschland aber angesichts des Erfolges 

dieser friedlichen Revolution und ihren po-

sitiven Folgen im Zentrum des 3. Oktobers 

stehen.  

26 Jahre nach der Wiedervereinigung steht 

Deutschland wirtschaftlich so gut da wie 

sehr lange nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit 

in Deutschland ist so niedrig, wie seit 25 

Jahren nicht mehr. Die Wirtschaft läuft 

rund. Alle Mitglieder der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion arbeiten weiter daran, dass 

diese sehr guten Zeiten für Deutschland 

durch unsere sehr gute Politik in Berlin an-

halten. 

Am Ende der vergangenen Woche standen 

wieder solch wichtige politische Entschei-

dungen in Berlin an. Die Erbschaftsteuer 

und die föderalen Finanzbeziehungen zwi-

schen Bund und Ländern standen ebenso 

auf der politischen Agenda, wie die soge-

nannte „Flexirente“ in 2./3. Lesung im 

Deutschen Bundestag. Ich gebe Ihnen im 

Folgenden einen kleinen Überblick über die 

konkreten Inhalte.   

Aber auch die aktuellen Zahlen zur Flücht-

lingspolitik stehen neben Verbesserungen 

beim Kindergeld, Kinderfreibetrag, Grund-

freibetrag, Kinderzuschlag und der kalten 

Progression sowie der finanziellen Entlas-

tung der Länder und Kommunen im Fokus 

dieses Briefes aus Berlin.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer 

Meinungsbildung. 

Herzliche Grüße 

Ihr 
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Blick auf die aktuellen politischen Themen 
Länderfinanzausgleich • Unterhaltsvorschuss • Erbschaftsteuer • „Flexirente“ • finanzielle 

Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund  • Prof. Dr. Kirchhof zu Gast 

 

Bund-Länder-Beziehungen: 

Neuregelung des bundes-

staatlichen Finanzaus-

gleichssystems ab 2020 

Lange wurde um eine für alle Seiten tragfä-

hige Lösung gerungen. Am vergangenen Wo-

chenende haben sich die Regierungschefin-

nen und Regierungschefs von Bund und 

Ländern auf einen grundsätzlichen Entwurf 

für die sinnvolle Weiterentwicklung der fö-

deralen Finanzbeziehungen verständigt. 

Frühzeitig haben wir finanzielle Planungssi-

cherheit für die Jahre ab 2020 bis mindestens 

2030 geschaffen. Jede Seite ist Kompromisse 

eingegangen und hat damit staatspolitische 

Verantwortung übernommen. 

Der Ausgleich der Finanzkraft der Länder er-

folgt zukünftig im Rahmen der Verteilung 

des Länderanteils an der Umsatzsteuer statt 

durch den bisherigen Finanzausgleich unter 

den Ländern. Die zusätzliche Beteiligung 

des Bundes im Jahr 2020 wird rund 9,5 Mil-

liarden Euro betragen. Der Bund wird damit 

seiner gesamtstaatlichen Verantwortung ge-

recht. Alle Länder stellen sich besser. Allein 

für Hessen steht am Ende ein Finanzplus 

von knapp 550 Millionen pro Haushaltsjahr. 

Das ist ein Erfolg für die Hessinnen und Hes-

sen!  Mit der Grundsatzeinigung werden die 

Länder in die Lage versetzt, auch ihrerseits 

die Schuldenbremse einzuhalten, so wie es 

das Grundgesetz ab 2020 vorgibt. Der Stabi-

litätsrat wird gestärkt und überwacht künftig 

auch die Einhaltung der Schuldenbremse 

auf Bundes- und Länderebene.  

Auf besonderen Nachdruck unserer Fraktion 

verbessern wir die Kontrolle von Mischfi-

nanzierungstatbeständen. Der Bundesrech-

nungshof erhält dazu zusätzliche Erhe-

bungsrechte. So schaffen wir Transparenz 

über die zweckgerichtete Verwendung der 

Bundesmittel und verhindern, dass Bundes-

geld unkontrolliert in allgemeinen Landes-

haushalten verschwindet. Überdies helfen 

wir den finanzschwachen Kommunen un-

mittelbar, indem der Bund Mitfinanzie-

rungskompetenzen im Bereich der gemeind-

lichen Bildungs-Infrastruktur erhält; die 

Verteilung der Bundesmittel orientiert sich 

am bisherigen Bundesprogramm. 

Einen großen Fortschritt haben wir mit der 

Verständigung auf eine beim Bund angesie-

delte Infrastrukturgesellschaft Verkehr er-

reicht. Das erleichtert kontinuierliche, aufei-

nander abgestimmte Investitionen in Auto-

bahnen. Die Interessen der aktuell in diesem 

Bereich Beschäftigten sind ausdrücklich zu 

beachten. 

Für die öffentlichen Online-Anwendungen 

wird der Bund ein zentrales Bürgerportal 
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einrichten, das auch die Länder einschließt. 

Bundesweit entsteht ein einfacher digitaler 

Zugang zur Verwaltung. In der Steuerver-

waltung wird die Rolle des Bundes - wieder 

auf Initiative unserer Fraktion - etwa beim 

IT-Einsatz gestärkt. Der Bund erhält ein stär-

keres allgemeines fachliches Weisungsrecht. 

Die umfangreichen Vereinbarungen der letz-

ten Woche gehen deutlich über reine Fi-

nanzflüsse hinaus und sind ein starker Aus-

druck unserer föderalen Handlungs- und 

Entwicklungsfähigkeit. Unsere Staatsfinan-

zen erhalten ein breiteres Fundament, die 

Zukunftsinvestitionen werden gestärkt. Es 

stehen nunmehr weitere Konkretisierungen 

an, die auch mehrere Grundgesetzänderun-

gen mit sich bringen werden. Wir werden 

weiterhin darauf achten, dass dabei die Inte-

ressen des Bundes gewahrt werden. 

Die umfangreicheren Details zu den Ergeb-

nissen der Verhandlung können Sie bei Inte-

resse auf meiner Internetseite www.markus-

koob.de nachlesen.  

Bund-Länder-Beziehungen: 

Unterhaltsvorschuss 

Im Zuge der Verhandlungen zu den föde-

ralen Finanzbeziehungen zwischen Bund 

und Ländern wurde auch hinsichtlich des 

Unterhaltsvorschusses ein lang ersehnter 

Durchbruch erreicht.  

Die Regierungschefinnen und Regierungs-

chefs des Bundes und der Länder haben 

sich grundsätzlich auf die Reformierung 

des Unterhaltsvorschusses verständigt. Ab 

dem 1. Januar 2017 soll die Altersgrenze 

von 12 auf 18 Jahre angehoben und die Be-

zugsdauergrenze von derzeit 72 Monaten 

aufgehoben werden. Zu den finanziellen 

Belastungen der Länder besteht noch Be-

ratungsbedarf mit dem Bund. Es wird aber 

davon ausgegangen, dass sich an dem Ver-

hältnis von eins (Bund) zu zwei (Ländern) 

festgehalten werden wird.  

Aktuelle Flüchtlingszahlen Deutschland: 
 

 September: 15.618 Flüchtlinge (Vergleich September 2015: 163.772 Flüchtlinge) 
 

 
 
Aktuelle Flüchtlingszahlen Hessen: 

 

 September: 1.152 Flüchtlinge (Vergleich September 2015: 12.092 Flüchtlinge) 
 Ausreisen/Rückführungen: 577 Asylbewerber (August (vorläufig)) 

o Herkunftsländer im August: Eritrea (198), Syrien (168), Afghanistan (127), Pakis-
tan (102), Irak (87), Somalia (81), Iran (80), Äthiopien (78) 

 
 
 
 
 
 

http://www.markus-koob.de/
http://www.markus-koob.de/
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Für die Reform des Unterhaltsvorschusses 

haben die Familienpolitikerinnen und Fa-

milienpolitiker der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion in den vergangenen Monaten 

sehr hart gekämpft. Wir freuen uns, dass 

unsere Arbeit sich ausgezahlt hat und Al-

leinerziehende in Zukunft finanziell weni-

ger stark von der Zahlungsmoral des un-

terhaltspflichtigen Elternteils angewiesen 

sind.  
 

Bundestag und Bundesrat: 

Einigung bei Erbschaftssteuer 

Es eilte. Das Bundesverfassungsgericht er-

klärte bereits im Urteil vom 17. Dezember 

2014 §§ 13a, 13b und 19 I ErbStG für ver-

fassungswidrig. Die Verfassungsrichter be-

gründeten dieses Urteil damit, dass insbe-

sondere §§13a und 13b ErbStG, trotz er-

folgter Reformen, es rechtlich zuließen ei-

gentlich privates Kapital durch Umwand-

lung in Betriebsvermögen in so genannten 

'Cash-Gesellschaften' von der Steuer zu 

befreien. Weiterhin könne die Steuerbe-

freiung durch willkürliche Betriebsauf-

spaltungen erheblich vereinfacht werden. 

Das Bundesverfassungsgericht setzte eine 

Frist bis 30. Juni 2016. 

In den parlamentarischen Beratungen di-

rekt im Anschluss des Urteils ging es nun 

vornehmlich darum, das Gesetz so zu re-

formieren, dass den Einwänden der Ver-

fassungsrichter Folge geleistet, der Sinn 

der Gesetzgebung dabei jedoch erhalten 

bleibt. Der bereits am 8. Juli 2015 im Bun-

deskabinett beschlossene, und am 24. Juni 

2016 vom Bundestag verabschiedete Ge-

setzentwurf zur Anpassung des Erb-

schaftsteuer- und Schenkungsteuergeset-

zes wurde am 08. Juli 2016 jedoch durch 

den Bundesrat gestoppt und in den Ver-

mittlungsausschuss verwiesen. Die nun in 

diesem Vermittlungsausschuss erfolgte Ei-

nigung hat erreicht, dass eine umfassen-

dere Revision unseres Bundestagsbe-

schlusses zur Erbschaftsteuer vermieden 

werden konnte. Steuererhöhungen, die 

nicht der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts geschuldet sind, haben 

wir als CDU/CSU verhindert. Es bleibt da-

bei, dass Unternehmen durch die Erb-

schaftsteuer nicht in ihrem Bestand ge-

fährdet werden, um Arbeitsplätze zu si-

chern. Bei einem Scheitern der Verhand-

lungen wären wir in unsichere Fahrwasser 

gekommen. Mit der Einigung haben wir 

aber ein wichtiges Signal gesendet, dass 

Bundestag und Bundesrat handlungs- und 

einigungsfähig sind.  

 
Quelle: CDU/Christiane Lang 

Auf der Positivseite kann die Union – bei 

einer Gesamtbetrachtung der Reform – ins-

besondere folgende Punkte verbuchen:  

 Für Erwerber von Betriebsvermögen 

bis zu einem Wert von 26 Mio. Euro 

bleiben die bisherigen Begünstigun-

gen: Es kann zwischen einer Vollver-

schonung zu 100 Prozent und einer 

teilweisen Verschonung zu 85 Prozent 

gewählt werden – je nachdem, wie 

stark der Erwerber sich bei Betriebs-

fortführung und Arbeitsplatzerhalt 

binden möchte.  

 Bei Erwerben, die oberhalb von 26 

Mio. Euro liegen, hatten wir bereits 

frühzeitig dafür gesorgt, dass der Er-

werber wählen kann: Wer den im Re-

gierungsentwurf angelegten Mecha-

nismus (zur Begleichung der Steuer-

schuld auf das Betriebsvermögen sind 
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50 Prozent des Privatvermögens ein-

zusetzen), nicht will, kann eine pau-

schale Steuerbefreiung („Abschmelz-

kurve“) in Anspruch nehmen, die bis 

90 Mio. Euro abnimmt. 

 Auch die Bewertung von Betriebsver-

mögen nach dem sog. vereinfachten 

Ertragswertverfahren wurde erneut 

angepasst. Momentan wird der durch-

schnittliche Gewinn aus drei Jahren 

genommen und mit einem Faktor von 

rund 18 multipliziert. Mit dem gestri-

gen Vermittlungsausschuss konnten 

wir den Faktor wenigstens auf 13,75 

absenken, wenngleich wir uns weni-

ger gewünscht hatten.  

 Erstmals ist es durch die Reform ge-

lungen, dass sog. gesellschaftsvertrag-

liche Verfügungsbeschränkungen 

steuerlich anerkannt werden. Es geht 

darum, dass vor allem in Familienbe-

trieben der einzelne Gesellschafter in 

ein starres Vertragskorsett gezwängt 

ist. So darf beispielsweise der Gewinn 

nur in begrenztem Umfang entnom-

men werden. Der Gesellschaftsanteil 

ist dann faktisch weniger wert, als 

ihm nominell zukommt. Wir tragen 

dem durch einen Steuerabschlag von 

bis 30 Prozent Rechnung. 

 Kleine Betriebe mit bis zu fünf Mitar-

beitern bleiben von der sog. Lohnsum-

menklausel ausgenommen. Sie sind 

also von dem Darlegungsaufwand, in 

welchem Umfang Arbeitsplätze erhal-

ten wurden, befreit.  

 Auch die Investitionsklausel kommt, 

wie im Bundestagsbeschluss vorgese-

hen: Mit ihr erhält der Erwerber mehr 

Flexibilität, um Wirtschaftsgüter, die 

von der Finanzverwaltung als schäd-

lich eingestuft werden, innerhalb von 

zwei Jahren umzustrukturieren.  

Nachdem der Bundesrat den Vermitt-

lungsausschuss vor der Sommerpause an-

rief, war bereits absehbar, dass auch wir 

als CDU/CSU Kompromisse schließen 

werden müssten. Abstriche mussten wir 

bei der Absenkung des Kapitalisierungs-

faktors bei der Bewertung auf 12,5 ma-

chen. Wir hatten uns dort eine stärkere 

Absenkung als 13,75 gewünscht. Außer-

dem wurde die zusätzliche Stundungs-

möglichkeit im Todesfall enger gefasst 

und auf sieben Jahre begrenzt. Der erste 

Teilbetrag ist ein Jahr nach Festsetzung 

der Steuer fällig und bis dahin zinslos zu 

stunden; in den nachfolgenden Jahren ist 

die Steuer dann ratierlich zu der im Steu-

errecht üblichen Verzinsung zu beglei-

chen. Der Bundestagsbeschluss hatte ur-

sprünglich zehn zinsfreie Jahre vorgese-

hen.  

Sowohl der Deutsche Bundestag als auch 

der Bundesrat stimmten dem Kompromiss 

nun endgültig zu. Die Reform der Erb-

schaftsteuer kann daher rückwirkend zum 

01. Juli 2016 in Kraft treten.  
 

Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs 

vom Erwerbsleben in den Ruhestand: 

Die „Flexirente“ kommt 

Mit diesem nun in zweiter und dritter Le-

sung verabschiedeten Gesetz flexibilisie-

ren wir auf Initiative der Union den Über-

gang vom Berufsleben in den Ruhestand. 

Die Bevölkerungsgruppe der 55- bis unter 

65-Jährigen hat in den vergangenen Jahren 

zugenommen und wird auch in den nächs-

ten zehn Jahren weiter wachsen. Die Men-

schen werden immer älter und bleiben da-

bei gesund. Wer daher in einer Zeit des 

Fachkräftemangels länger Leistung erbrin-

gen kann und Wissen weitergeben möchte, 

muss dies tun dürfen.  

Maßnahmen vor Erreichen der Regelal-

tersrente:  

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze be-

steht heute die Möglichkeit des Bezugs 

von vorgezogenen Altersrenten ab dem 
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63. Lebensjahr als Vollrente oder als Teil-

rente. Die Teilrente konnte in Stufen be-

zogen werden und wurde kaum genutzt. 

Künftig soll es ab dem 63. Lebensjahr 

möglich sein, die Teilrente stufenlos zu 

wählen, sie muss aber mindestens 10 % 

betragen. So kann die Arbeitszeit neben 

der Rente flexibel gestaltet und dazu pass-

genau eine Teilrente z.B. von 30 % oder 

40 % gewählt werden.  

Auch bei den Hinzuverdienstgrenzen der 

vorgezogenen Altersrenten geht es um 

Flexibilisierung, Verbesserung und Ver-

einfachung: Es können jährlich 6300 € 

hinzuverdient werden, darüber hinausge-

hende Verdienste werden zu 40 % ange-

rechnet. Zugleich bleibt die Weiterarbeit 

neben einer vorgezogenen Altersrente vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze stets ren-

tenversicherungspflichtig. 

 
Quelle: CDU Deutschlands 

Maßnahmen nach Erreichen der Regelal-

tersgrenze:  

Freiwillige Beiträge zum Abkauf von Ab-

schlägen können künftig ab 50 statt ab 55 

Jahren geleistet werden. Auch das ist ein 

Beitrag zur besseren Versorgung im Alter. 

Bei der Beschäftigung von Beziehern ei-

ner vollen Altersrente nach Erreichen der 

Regelaltersrente ist es nunmehr auf unse-

ren Wunsch hin möglich, die Rente zu er-

höhen, wenn der Arbeitnehmer ebenfalls 

einen Beitrag leistet. Die isolierten Arbeit-

geberbeiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung bei Beschäftigung nach der Regelal-

tersgrenze werden befristet für 5 Jahre ab-

geschafft und die Wirtschaft so entlastet.  

An dieser Stelle erlaube ich mir einen 

wichtigen Hinweis:  

Unser Rentenrecht belohnt nicht nur mit 

diesen Neuerungen, sondern auch schon 

nach dem geltenden Recht, längeres Ar-

beiten. Niemand ist danach gezwungen 

mit Erreichen der Regelaltersgrenze in 

den Ruhestand zu gehen. Wer den Ren-

tenbeginn darüber hinaus schiebt, erhöht 

seinen Rentenanspruch um 0,5 % pro 

Monat. Das sind 6 % pro Jahr. Hinzu kom-

men noch die Rentenversicherungsbei-

träge aus der Fortsetzung der Beschäfti-

gung. Das wissen viele nicht. Deshalb ist 

es unser Anliegen, dass mit der Flexirente 

auch die Informationen über die Gestal-

tungsmöglichkeiten verbessert werden. 

Arbeitslosenquote in Deutsch-

land: 

So niedrig wie zuletzt vor 

25 Jahren 

Deutschland ist auf einem guten und 

erfolgreichen Weg: Die deutsche 

Wirtschaft läuft rund. Die Arbeitslo-

sigkeit in Deutschland ist auf dem 

niedrigsten Stand seit 25 Jahren: 

43,74 Millionen Beschäftigte 

5,9 Prozent Arbeitslosenquote 

687.000 Mitarbeiter werden gesucht 

Wer in Deutschland Arbeit sucht, 

hat beste Chancen eine Anstellung 

zu finden. Wir als CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion arbeiten hart für die-

sen Erfolg für die Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland.  
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Die Rentenversicherung steht aktuell 

noch auf sehr soliden Finanzgrundlagen 

und die Menschen haben Vertrauen in 

das System. Wir werden dabei jedoch 

nicht stehen bleiben. Wir müssen an der 

Zukunftsfestigkeit der Rente arbeiten, da-

mit sie auch zukünftig vor Altersarmut 

schützt und finanzierbar bleibt. Auch 

deshalb wollen wir noch in dieser Legis-

laturperiode die Betriebsrente und die 

Privatvorsorge stärken. 

Ich freue mich über Verabschiedung des 

Gesetzes. Es wird dazu führen, dass der 

derzeitig beginnende Fachkräftemangel 

abgefedert werden kann und Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer – die diese 

Chance wahrnehmen wollen – davon pro-

fitieren können. Jeder soll seinen Lebens-

abend so verbringen dürfen, wie er es 

möchte. Dafür ist dieses Gesetz ein Mei-

lenstein.  
 

 20 Milliarden Euro: 

Bund entlastet                    

Länder und Kommunen 

Der Bund will die Länder und die Kom-

munen bei den Kosten für die Integration 

der Flüchtlinge weiter entlasten - insge-

samt um fast 20 Milliarden Euro in den 

kommenden Jahren. Das hat der Bundes-

tag in dieser Woche in erster Lesung be-

schlossen. 

Damit zeigt der Bund erneut, dass er Län-

der und Kommunen nachhaltig bei ihren 

Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen 

unterstützt. Der Entwurf eines Finanzaus-

gleichsgesetzes setzt die zusätzlichen fi-

nanziellen Entlastungen bei den flücht-

lingsbedingten Kosten um, die der Bund 

den Ländern und Gemeinden im Sommer 

zugesagt hat.  

Der Bund hatte den Ländern in den Jahren 

2016 bis 2018 eine jährliche Integrations-

pauschale in Höhe von zwei Milliarden 

Euro zugesagt. Außerdem gewährt der 

Bund den Ländern die für den Wohnungs-

bau jeweils 500 Millionen Euro in den 

Kindergeld, Kinderfreibetrag, Grundfrei-

betrag, Kinderzuschlag und kalte Progres-

sion: 

„Same procedure as            

every year…“ 

Jedes Jahr setzt der Gesetzgeber die neuen 

Erkenntnisse aus dem Existenzmini-

mumsbericht in eine geringfügige Erhö-

hung des Grundfreibetrages, Kinderfreibe-

trages und des Kindergeldes um. Die An-

passung der Freibeträge an das Existenz-

minimum ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Der Grundfreibetrag wird sich daher zum 

kommenden Jahr von 8.652 Euro auf 8.820 

Euro und zu 2018 auf 9.000 Euro pro Jahr 

erhöhen. Der Kinderfreibetrag erhöht sich 

ebenfalls zum kommenden Jahr von 4.608 

Euro auf 4.716 Euro und zu 2018 auf 4.788 

Euro pro Jahr. Das Kindergeld erhöht sich 

2017 und 2018 für alle Kinder um je 2 

Euro. 

Auch der Kinderzuschlag wird sich 2017 

im Zuge der Anpassung um 10 Euro erhö-

hen. Das ist eine sehr gute Nachricht für 

einkommensschwache Haushalte mit Kin-

dern. 

Zum Eindämmen der kalten Progression – 

wie es im Koalitionsvertrag steht – wird 

auch im kommenden Jahr der Steuertarif 

an die Inflationsrate gekoppelt. So haben 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im 

kommenden Jahr am Ende jeden Monats 

mehr Netto vom Brutto.  

All diese Maßnahmen sind sicher keine 

schwerwiegenden Steuererleichterungen 

– dennoch kosten sie gut 6 Milliarden 

Euro. 6 Milliarden Euro, die ich ausdrück-

lich begrüße, da sie den betroffenen Fami-

lien ein wenig mehr Geld überlassen.  
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kommenden beiden Jahren. Die Gelder 

sind im "Gemeinsamen Konzept von Bund 

und Ländern für die erfolgreiche Integra-

tion von Flüchtlingen" bereits in Aussicht 

gestellt worden. 

Der Bund übernimmt die kommunalen 

Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) 

nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II für 

anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte. 

Das entlastet Städte und Gemeinden um 

400 Millionen Euro in diesem Jahr, vo-

raussichtlich 900 Millionen Euro im kom-

menden Jahr und 1,3 Milliarden Euro für 

das Jahr 2018. 

Der Gesetzentwurf regelt außerdem, wie 

die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ent-

lastung der Kommunen um jährlich fünf 

Milliarden Euro ab 2018 umgesetzt wird. 

Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden 

wird im Jahr 2018 um 2,76 Milliarden 

Euro und ab 2019 um jährlich 2,4 Milliar-

den Euro erhöht. Der Länderanteil an der 

Umsatzsteuer soll um jährlich eine Milli-

arde Euro steigen. Der Restbetrag zu den 

fünf Milliarden Euro wird durch eine hö-

here Bundesbeteiligung an den KdU nach 

dem SGB II geleistet.  

Ich freue mich, dass Länder und Kommu-

nen bei der Bewältigung der Herausforde-

rung Integration vom Bund finanziell so 

tatkräftig unterstützt werden. Das ist ver-

antwortungsvolles Handeln und uneinge-

schränkt notwendig.   
 

Unter-Arbeitsgruppe für Ehe- und fa-

milienbezogene Leistungen: 

Prof. Dr. Kirchhof zu Gast 

Als Vorsitzender der Unter-Arbeitsgruppe 

für „Ehe- und familienbezogene Leistun-

gen“ der CDU/CSU-Arbeitsgruppe für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe ich 

den Finanz- und Steuerjuristen Prof. Dr. 

Gregor Kirchhof von der Universität Augs-

burg zu einem Gastvortrag zur „Mittelba-

ren Familienpolitik“ eingeladen. 

In seinem Vortrag referierte er über das 

Schutzkonzept des Grundgesetzes, die 

ehe- und familienbezogenen Leistungen 

und das Verhältnis von Staat und Gesell-

schaft und legte somit die verschiedenen 

Spannungsfelder der Familienpolitik dar. 

Er honorierte, dass in den vergangenen 

Jahren mit dem Elterngeld Plus, dem 

quantitativen Ausbau der Kinderbetreu-

ung und der Anhebung der Geldleistungen 

für Familien mit Kindern (Kindergeld, 

Kinderfreibetrag, Entlastungsbetrag, Kin-

derzuschlag) wichtige monetäre familien-

politische Leistungen verbessert wurden. 

Darüber hinaus sei es aber wichtig – an-

ders als es die derzeitige Politik des Bun-

desfamilienministeriums zeigt – Lebens-

modelle nicht durch Fördermaßnahmen 

zu bewerten, sondern alle individuellen 

Lebensmodelle zu fördern. Alle Kinder 

und Ehen sind gleichwertig – ob in Haus-

halten getrennt Erziehender oder in Mehr-

kindhaushalten und Einverdienerehen. 

Ich kann mich den grundlegenden Auffas-

sungen Prof. Dr. Kirchhofs nur anschlie-

ßen. Wir werden Prof. Dr. Kirchhofs Aus-

führungen bei der Aufstellung einer zu-

kunftsfesten, ideologiefreien und unter-

stützenden Familienpolitik der Unions-

fraktion in den kommenden Wochen und 

Monaten bei unserer täglichen Arbeit be-

rücksichtigen.  
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